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Erste Änderung der Allgemeinverfügung des Landkreis Eichsfeld über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus 

SARS-CoV-2 vom 19.03.2020 
 

 

Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) und § 35 Satz 2 Thüringer 

Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) wird folgende Allgemeinverfügung erlassen: 
 

I. Die o. g. Allgemeinverfügung des Landkreis Eichsfeld vom 19. März 2020 wird wie 

folgt geändert: 

 
1. Ziffer III.1 erhält folgende Fassung: 

 

„Alle Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33 Nr. 1 bis 5 IfSG (Kindertageseinrichtungen und 

Kinderhorte, erlaubnispflichtige Kindertagespflegestellen, Schulen, Heime, in denen über-

wiegend minderjährige Personen betreut werden – einschließlich Internate – und Ferienla-

ger) sowie Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII werden bis zum 19. April 2020 geschlossen. 

Ausgenommen hiervon sind betriebserlaubnispflichtige stationäre Einrichtungen in der Erzie-

hungshilfe und der Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche.“ 

 

2. Ziffer IV.1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

 

„Bei Beratungsstellen und anderen sozialen Einrichtungen mit Beratungsangebot soll zudem 

die Möglichkeit für kurzfristige Beratungen über Online und Telefonie gesichert werden.“ 

 

 

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen diese Allgemeinverfügung haben keine aufschiebende 

Wirkung. 

Auf die Bußgeldvorschrift des § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG wird hingewiesen.  

Diese Verfügung tritt am 20. März 2020 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 19. April 2020 außer 

Kraft. 

 

Begründung 

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Auch in 

Deutschland und insbesondere auch in Thüringen gibt es mittlerweile zahlreiche Fälle. Die damit 

verbundene Erkrankung COVID-19 verläuft in den meisten Fällen als grippaler Infekt und ist von 

einem Schnupfen oder einer echten Grippe (Influenza) klinisch nicht zu unterscheiden. Die Ein-

dämmung und Nachverfolgung von Infektionswegen erfordert weitere Verbote und Beschrän-

kungen im öffentlichen Leben. Ferner ist der Schutz besonders vulnerabler Bevölkerungsgrup-

pen sicherzustellen. 

Im Übrigen wird auf den Erlass des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 

Frauen und Familien verwiesen. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Nie-

derschrift beim Landkreis Eichsfeld, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt Widerspruch 

erhoben werden. 
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Hinweis: 

Im Falle eines Widerspruchs hat dieser keine aufschiebende Wirkung. Die Anordnung der auf-

schiebenden Wirkung kann beim Verwaltungsgericht Weimar, Jenaer Straße 2 a, 99425 Weimar, 

beantragt werden.  

 

Heilbad Heiligenstadt, 20.03.2020 

 

 

Dr. Werner Henning 

Landrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


